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Lockerung der Abstandsvorschriften
: :l ill, j': .ir; i'Y', j,t, : i. . r' ",¡ 'lillltlü¿i-l

Båume und Sträucher müssen zur Nachbarparzelle einen gewissen Abstand einhalten. Der Grosse

Rat des Kantons Aargau hat die Abstandsvorschriften mit Beschluss vom 27. Juni 2017 gelockert

und vereinfacht, so dass Pflanzen ab 1.lanuar 2018 weniger Abstand einhalten müssen. Damit

können im Abstand zwischen Parzellengrenze und Gebåude künftig vermehrt grössere Pflanzen

gesetzt werden.

Iukôs Ptiilerer,
Dr iur, Pf.sterer Frm

Rech*anuähe, Aar¿u

Das aktuelle Einführungsgesetz zum

Schweizerischen Zivilgeserzbuch und Part-

nerschaftsgeseø (EG ZGB) datiert vom

27. Mdrz rgrr - es ist also über roo Jahre alt'

Der Regierungsrat legte dem Grossen Rat

deshalb eine Total¡evision vot'. Das EG

ZGB regelt auch die Abstandsvorschriften

von Pflanzen gegenüber der Parzellengren-

ze. Seit Jahrzehnten müssen hochstämmige

Bäume (wie Birken, Fichten, usw) sowie

Nuss- und Kastanienbäume einen Abstand

von 6 m zur Parzellengrenze einhalten, an-

dere Obstbäume J m. Für Zwergbäume,

Zierbâume sowie Suäucher bis 3 m Höhe

galt bisher ein Abstand von I m, für Zier'

bäume bis 6 m Höhe ein Abstand von 3 m.

Gemessen wird jeweils am Fuss de¡ Pflanze

in der Mitte des Stammes bis zur Pa¡zellen-

grenze ($ 88 Abs. r und z EG ZGB)'

Das Bild vieler Gemeinden in unserer Re-

gion ist geprägt durch Pflanzen, Laub- und

Nadelgehölze mit teilweise markanten Hö-

hen. Gerade grössere Bäume sind meist will-

kommene landschafts- und quartierprägen-

de Elemente in den'\ü'ohnqua¡tieren. Oft

stehen sie jedoch nahe an den Grundstücks-

grenzÊî und verletzen die Abstandsvor-

schriften des EG ZGB. Die Bãume müssten

auf Verlangen der Nachbaln gefrJlt werden.

Im Ztgevon Neuüberbauungen stehen sol-

che grossen Bäume oft den Neubauten im
'Tl'eg, und Neupflanzungen sind aufgrund

der Abstandsvo¡sch¡iften meist unmöglich

(vorbehalten die Zustimmung der Nach-

barn). Langfristig frihrt das zum Verschwin-

den von grösseren Bäumen aus den Dorfbil-
dern. Die Abstandworschriften des EG

ZGB und die politisch erwünschte Durch-

grünung von Dörfern kollidieren hier mitei-

nander. Die Gemeinden könnten dem zwar

entgegenwirken, indem sie einzelne Bäume

oder Baumgruppen ausdrücklich schürzen.

Das ist aber nu¡ ftir besondere Pflanzungen

realisrisch, nicht Êir das ganze Gemeindege-

biet.

Auf einen parlamentarischen Vorstoss' hin

hat der Grosse Rat im Juni zory dte /tb-
standsvorsch¡iften des EG ZGB ewas gelo-

ckert. Tiotz enger stehenden Gebâuden sol-

len weite¡hin Pflanzen mit einer gewissen

nstatur, gesetzt werden können. Eine we-

sentliche Änderung betrifft insbesondere

Pflanznn mit einer Höhe von bis zu 7 m. Sie

müssen nicht mehr 3,5 m Abstand einhalten

wie bisher, sondern nur noch z m (S z¡

Abs. r Buchstabe b neuEG ZGB). Die Be-

gründung dazu liegt in den Abstandwor-
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In einer Gegenüberstellung sehen die Abstandsuorschrífien wie folgt aus (rote Linie = neu).t
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schriften von Gebäuden: Viele Gemeinden

schreiben einen Grenzabsta¡d frir Gebäude

von 4 m vor. Bisher konnten in diesen 4 m

kaum grössere Pflanzen geseøt werden; der

Pflanzabstand liess das nicht zu. De¡ verklei-

nerte Pflanzabstand von z m erlaubt nun

zr¡¡ischen Parzellengrenze und Gebäude

Pflanzen von bis 
^r 7 m Höhe, also bereits

eine stattliche Grösse. Diese Höhe ent-

spricht ungeÊhr der Höhe von awei Ge-

schossen (Erdgeschoss, r. Obergeschoss).

Fü¡ einzelne Pflanzen bis zu einer Höhe

von r,8 m gilt kein Grenzabstand (S 67

Abs. z neuEG ZGB). Pflanzen mit einer

Höhe zwischen 7 m und rz m müssen wie

bisher die halbe Pflanzenhöhe einhalten.

Für Nuss-, Kastanien und andere Bäume

mit eine¡ Höhe von über rz m gilt unver-

ändert ein Abstand von 6 m (S Zf Abs. r

neuEG ZGB). Grünhecken (Thuja u. ä.)

in Bauzonen müssen einen Abstand von

o,6 m einhalten und dürfen maximal r,8 m

hoch sein (5 Zz Abs. r neuEG ZGB). Das

Zurückschneiden von Pflanzen aufdie zu-

lássige Höhe kann jederzeit verlangt wer-

den (S 6q neuEG ZGB). Für alle Pflanzen

gilt, dass sie nicht auf das Nachbargrund-

sttick hinüberwachsen dürfen.

Die neuen Regeln über die Abstände treten

voraussichdich am r. Januar zor8 in K¡aft.

Sie gelten ab dann Für alle Pflanzen. Jene,

welche den bisherigen Regeln widerspro-

chen haben und nach den neuen Regeln

nun erlaubt sind, werden damit (nachtrâg-

lich) rechtmâssig. Jene, welche bisher

rechtmâssig waren, neu aber nicht mehr,

sind in ihrem Bestand geschútzt ($ ro6

neuEG ZGB).

Mit den etwas gelockerten Abstandsvor-

schriften sind die Insrrumente vorhanden,

dass Verdichtung und Durchgrünung bes-

ser harmonieren. Die Umsetzung hängt

vom V'illen der Bauherrschaften ab.

' GR.r6.r36, Botschalt des Regierungsrats an den

Grossen Rat vom zz. luni tor6, EinRihrungsge-

setz zum Schweizerischen Zivilgeserzbuch und
Partnerschafrsgeser¿ (EG ZGB) und Einfrih-
rungsgesea zum Schweizerischen Obligationen-
recht (EG OR); Totalrevision; Bericht und

Enrwurf zur r. Beratung.

'GR.I5.234, Motion Dr. Lukas Pfrstere¡ FDB
Aarau, vom 4. Oktober zor5 betreffend

Schaffi:ng einer kommunalen Rechtsgrundlage

zum Schutz von Pflanzen in Abweichung zum

EG ZGB.
i Vgl. GR.r7.78, Botschaft des Regierungsrats an

den Grossen Rat vom t-9. Mànzor7, Einfilh-
rungsgese¿ zum Schweízerischen Zivilgesetzbuch

und Partnerschalìsgeserz (EG ZGB) und
Einfilihrungsgeserz zum Schweiærischen

Obligationenrecht (EG OR); Totalrevision;

Delser über die Verfahrenskosten; Anderung;

Be¡icht und Enrçr¡rfzur z. Beratung, S. 6.
, Bei Grenzabständen mischen r,5 m und z m
wird mit der neuen Regelung gegenüber dem

geltenden Recht die zulässige Pflanzenhöhe

geringftigig eingeschrânkt (Bild, gesuichelte

Linie). Die bestehenden Pflanzungen sind durch

die Úbergangsbestimmung in S ro6 EG

neuZGB in ihrem Bestand jedoch geschüet; vgl.

dazu Abbildung.

'GR.ry.78, Botschaft, S. 6 (vgl. Fn. l).
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Eine Gegenùber*ellung zwischen aher und neuer Bestimmung.3
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Pflanzen im Nachbarrecht Update

Anlon¡a Stutz

lic. ìtn, Reclttsanu,àbin und

No ørh, Vo¡er Rech *at wìì lte,

Baden

Viele Hauseigentümer ârgern sich über das

Laub und den Schattenwurf von Bäumen

und Sträuchern des Nachbarn. Dabei

kommen verschiedene Fragen auF: Ist der

richtige Abstand eingehalten?'W'ie oft und

wic wcit muss dcr Nachbar scinc Pflanzun-

gen zurückschneiden? tsin ich anstelle des

Nachbarn berechtigt, überhängende Äste

abzuschneiden? Hat der Nachbar dies zu

cntschädigcn?

Vorschriften zu Abständen

l)ie Abstandsvorschriften für Bäume,

Sträuchcr und Hcckcn sind kantonal gcrc-

gelt. Das EinÍìihrungsgesetz zum Zivilge'

setzbuch des Kantons Aargau enthâ.lt in

S 72,71 und 74 (in Kraft seit r. Januar zor8)

folgende Vorschriften:
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Ab Stockmitte gemessen heisst, der Grenz-

abstand wird bei einem Baum und einer

Pflanzenhecke an der Erdoberfläche vom

Mittelpunkt des Stammquerschnitts bis zur

Grenze gemessen. Gehölze gegenüber der

Bauzone müssen so geschnitten werden,

dass sie nicht über die Grenze wachsen.

Ab Hecken- oder Gehölzrand gemessen

bedeutet, dass bei einer Hecke, einem

Strauch odcr cincm Baum dir von dcr

Grenze am nächsten gelegene 'llieb zu

messen ist. Der Eigentümer kann die

grenznahen Tliebe entfernen, um den

Grenzabstand zu vergrössern. Der Grenz-

abstand von o,6 Meter gegenüber Land-

wirschaftszone soll die ungehinderte,

landwirtschaftliche Bewirtschaftung er-

möglichen.

Die Messung <ier Höhe gestaltet sich insbe-

sondere im geneigren Gelände oder bei Ni-

veau-lJnterschieden schwierig und ist oft

fchlcrbchaftct. Als Grundsatz gilt, dass vom

h-uss der Pflanze (Austritt aus dem Boclen)

bis zur obersten Spitze zu messen ist. Dies

gilt auch dann, wenn das benachbarte

Grundstück wesentlich höher oder tiefer ge-

legen ist. \lurde dc¡ Boden künstlich aufge-

schüttet, ist das mutmassliche Niveau des

ursprünglich gewachsenen Bodens em

Standort der Pflanz.e massgebend. Die

Höhe der künstlichen Aufschüttung wird

somit zur Höhe der Pflanze hinzugerechnet.

Einhalten der Vorschriften

Verletzen Pflanzen die Abstandsvorschrif-

ten, hat der Eigentürner diese zu beseitigen

oder so unter Schere zu halten, dass die

Vorschriften eingehalten sind. Der Rück-

schnitt kann zu jeder Jahreszeit und unter

Umständen auch mehrmals pro Jahr ver-

langt werden. Der Nachba¡ kann selbst

dann auf ein Zurückschneiden bestehen,

wcnn clie Pflanzc dadurch Schaclcn crlcidct

oder abstirbt. Der Anspruch auf Zurúck-

schneiden ist in sämtlichen Kantonen un-

verjährbar.

Für die Klage auf Beseitigung einer Pflanze

im Unterabstand sehen die meisten kanto-

nalen Gesetze eine Verjährung vor. Im
Kanton Zürich bcträgt dic Vcrjährungslrist

beispielsweise fünf Jahre nach der Pflan-

zung. Ausgenommen hiervon sind Grün-

hecken, die weniger als 6o Zentimeter von

der Clrenze entfernt stehen. Bei diesen

kann der Nachbar jederzeit <lie Beseitigung

verlangen. Der Kanton Aargau kennt hin-

gegen keine gesetzlichen Verjährungsfris-

tcn. l)er Beseitigungsanspruch kann je-

doch wegen verzögerter Rechtsausübung

nach 3o Jahren verwirken, wenn in diesen

Jahrcn kcinc crhcblichc Mehrbclastung

eingetreten ist. Selbst wenn die Verjährung

nach kantonalem Recht eingerrecen ist,

kann aber bei einer übermässigen Einwir-

kung durch Schattenwurf oder Beeinträch-

tigung einer hervorragenden Seesicht eine

Beseitigung der Pflanzen nach Bundesrecht

(Arr. 67916s4 ZGB) verlangt werden.

Stellt der Nachbar auf mündliche unil

schriftliche Au[forderung hin die recht-

mässige Situation nicht her, ist eine Klage

beim zuständigen Gericht einzureichen.

Eine Beseitigung von Pflanzcn auf dem

Nachbargrundstück mittels Selbsthilfe ist

unzulässig und kann Schadenersatzan-

sprüche des Pflanzeneigentümers sowie

ein allFälliges Strafierf'ahren wegen Sach-

ne I

Nr.6-2018 | \¡/ohnivlrtschafi l[\/A¿rga{r

Pflanze Abstand zur

Grenze in Meter

Grünhecken bis '1,8 m Höhe in der Bauzone, ab Stockm¡lte 0,6

Grunhecken über 1,8 m Höhe in der Bauzone, ab Stockmitte H eckenhöhe

Grünhecken v0n beliebiger Höhe in der Landwirtschaftszone,

ab Heckenrand
0,6

Andere Pflanzen bis 1,8 m Höhe, ab Stockmitte kein Grenzabstand

Andere Pflanzen über 1,8 m bis 3 m Höhe, ab Stockmitte 1

Andere Pflanzen über 3 m bis 7 m Höhe, ab Stockmitte 2

Andere Pflanzen über 7 m bis 12 m Höhe, ab Stockmitte halbe Pflanzenhöhe

Andere Pflanzen über 1 2 m Hohe, ab Stockmitte 6

Reben über 1,8 m Höhe 0,5

0bstbäumeüberTmHöhe 3

Geqenüber Waldboden beträgt der Grenzabstand für alle Pflanzungen 0,5

Gegenüber Rebland erhohl sich der Grenzabstand für alle Pflanzungen um +2

Gegenüber Landwirtschaftszone sind alle Pflanzungen

zuruckzuschne¡den auf
0,6
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beschädigung (und evtl. Hausfriedens-

bruch) zur Folge haben.

Kapprecht

Anders sieht es bei überhängenden Ästen

und eindringenden Wurzeln aus. Diese

kann der Nachbar, wenn sie sein Eigentum

schädigen und auf seine Beschwerde hin

nicht ínncrt angcmcsscner Frist bcscitigt

werden, kappen und Êür sich behalten.

Duldet der Grundeigentümer das Überra-

gen von Asten aufbebauten oder überbau-

tcn Bodcn, so hat cr cin Rccht auf die an

ihnen wachsenden Früchte.

Das Kapprecht setzt eine Grenzüberschrei-

tung voraus und gilt auch für Klcttcrpflan-

zen, Stauden und Hecken. Pflanzen, wel-

che auf der Grundstücksgrenze stehen,

werden davon nicht erfasst. Sie gehören

den beiden Anstössern grundsätzlich je zur

Hálfte. Wertlose Einjahrespflanzen, insbe-

sondere Unkraut, dürfen ohne weiteres ab-

geschnitten werden, auch wenn keine

Schädigung besteht ode¡ keine Frist zu Be-

seitigung angesetzt wurde. Das Kapprecht

ist nur gegeben, wenn eine erhebliche Be-

cinträchtigung bcstcht. Ob dic Bccinträch-

tigung über das gewöhnliche Ma-ss hinaus-

geht, hängt von der Lage und der

Nutzungsweise des Grundstücla ab. Sie

muss von cincm normal empfindlichcn

Nachbarn unter den gegebenen Umstän-

den als übermässig empfunden werden.

Eine z.ukünftige Entwicklung ist nur zu be-

rücksichtigten, wenn dem Nachba¡n bci

einem Zuwarten ein Nachteil entstehen

würde.

Einwirkungen durch Laub-, Blüten- oder

Nadelfall, Fallobst, TiopFenfall, Schatten-

wurf, Verhinderung der Aussicht oder

durch clas Anzichcn von Inscktcn sind nor-

malerweise nicht übermássig. Eine erhebli-

che Beeinträchtigung ist anzunehmen,

wenn der Nachbar in der tlenützung von

Parkplätzcn, Strasscn odcr 'W'cgcn bchin-

dert ist, wenn der Nachbar Gartenarbeiten

nur noch in gebückter Haltung vorneh-

men kann, wenn ein Bauvorhaben er-

schwert wird, wenn unterirdische Sprossen

zu ungewünschten Pflanzen fiihren, wenn
'Wurzeln den Unterhalt oder die Ersteliung
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eines Weges, einer Leitung oder eines Bau-

werks behindern oder diese beschädigen.

Mit dcr Bcschwcrde ist dcm Fchlbarcn

Nachbarn eine angemessene Frist anzuset-

zen. Der fehlbare Nachbar muss Zeit ha-

ben, den Sachverhalt abzuklären, den

Überhang selber zu beseitigen oder durch

einen Gärtner beseitigen zu lassen. Der

fehlbare Nachbar darf das Grundstùck

nach Vorankündigung bctrctcn, um Ge-

hölze an oder aufcler Grenze zu schneidcn

und zu unterhalten. Für daraus entstehen-

den Schaden hat er Ersatz zu leisten.

tseim Rückschnitt ist auf die natürliche

Vegetationszeit Rücksicht zu nehmen. Bei

einem Baum sollte die Beseitigung des

Ubcrhangs zwischcn dcm r. Novcmbcr

und dem t. Màrz verlangt werden. Bei

Zierbäumen und Sträuchern ist eine Kap-

pung in der Regel jederzeit möglich. l)ie
Frist muss in Tagen, Wochen oder Mona-

ten bestimmt sein. Mit einer zu kurz ange-

setzten Frist fängt automatisch eìne ange-

messene Frisr an ¿u laufen.

Läuft die angemessene Frist ab und werden

die überhängenden Ãste und W'ur¿eln

nicht beseitigt, kann der Nachbar diese sel-

ber abschneiden. L)abei dúrfen nur so vicle

Äste und \Øurzeln gekappt werden, wie für

die Beseitigung der Beeinträchtigung not-

wcndig ist. Ein Rúckschnitt dcr listc und

\Í'urzeln ist nur bis maximal zur Grund-

stücksgrenze zuldssig. Das Abschneiden

von Ästen am Stamm ist somit nicht er-

laubt, sclbst wcnn zukünftigc Bccinträchti-

gungen durch das Nachwachsen der Äste

zu erwarten sind. Der kappende Nachbar

hat, abgesehen von der Möglichkeir, das

abgcschnittene l{olz zu behalten, kcinen

Anspruch auf Ersatz seiner Auslagen. Ist

die Kappung mit Kosten verbunden, muss

dcr Nachbar auf dic Kappung vcrzichtcn

untl stattdessen die Bescitigung rler über-

hängenden Äste und eindringenden \Øur-

zeln mit einer gerichtlichen Klage gegen

dcn fchlbarcn Nachbarn vcrlangcn.

Vertragliche Vereinbarungen

l)ie benachbarten Eigentümer können mit
schrifrlichcr Vcrcinbarung dic Pflanzcnab-

stände reduzieren oder aufheben. Solche

Vercinbarungen geltcn aber nur unter den

Eigenrümern, welche die Vereinbarung un-

ter¿eichnet haben. Verkauft der Nachbar

scinc Licgcnschaft und übcrträgt dicsc Vcr-

einbarung nicht auf den neuen Eigentü-

met kann sie dem neuen Eigentümer nicht

entgegengehalten werden. Soll die Verein-

barung auch gcgcnübcr einem neucn Ei-

genrümer gelten, ist die Begründung eines

Näher- oder Grenzpflanzrechts als Dienst-

barkeit erforderlich. Eine solche Dienst-

barkeit wird mit öffentliche r Beurkundung

beim Notar und anschliessender Eintra-

gung im Grundbuch er¡ichtet. Der Beseiti-

gungsanspruch und das Kapprecht des

Nachbarn sin<l durch diesc L)ienstbarkeit

aufgehoben.

Zuerst das Gespräch suchen

Proiæsse belasten <1ie nachbarrechtliche Be-

ziehung schwer und über eine lange Zeit-
dauer. Oft ist aufgrund der Überlastung

dcr Gcrichtc nicht nrit cincm schncllcn

Entscheid zu ¡echnen. Es empfiehlt sich

ausnahmslos, mit dem Nachbarn das Ge-

spräch zu suchen, auf dessen Bedürfnisse

einzugehen und nach Möglichkeit eine

Vereinbarung zu treFfen, die längerfristig

beide Seiten zu befriedigen vermâg.

Ist keine aussergerichtliche Lösung mög-

lich, muss eine Klage beim Friedensrichter

eingereicht werden. Dieser versucht, eine

Einigung unter den Nachbarn herbeizu-

führen. Kommt keìnc Einigung zustande,

kann eine Klage beim Bezirksgericht am

Ort, an dem sich das Grundstück befindet,

crhobcn wcrdcn. Einc dircktc Klagc bcim

Bezirksgericht ist nur möglich, wenn der

Nachbar sofort die Beseitigung einer einge-

tretenen Störung verlangt. Bei wachsenden

Pflanzcn ist schwicrig fcststcllbar, scit wann

eine Störung besteht und ob der Nachbar

sofort reagiert hat. Anders sieht dies bei ei-

ner Neupflanzung aus, welche den gesetzli-

chen Greni¿abstand nicht einhält.

Bei der Geltendmachung einer Beseitigung

bz.w. eines Rückschnitts von Pflanzen, wel-

che seit längerem bestehen, sollte der be-

troffene Nachbar somit den ordentlichen

Prozessweg mit vorgängiger Anrufung des

Friedensrichters beschreiten.
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